
Humanıtäre nterventionen

Am Aprıl 2004 wurde mıt einer bewegenden TIrauerteijer 1n der ruandıschen
Hauptstadt Kıgalı des Voölkermords der Tutsı-Minderheit un! gemäßigten Hu-
LUS VOT zehn Jahren gedacht. 1994 W ar ein wırksames Eingreiten der internatıona-
len Gemeıiinschaft unterblieben klarer Informationen ber eınen bereits
stattfindenden Genozıd, dem iınnerhalb VO 11019 Tagen mehr als 4010101010 Menschen
Z Opfer getallen sınd Ende 1999 wurde eın Bericht veröffentlicht, der die Rolle
der N:  © be] dem Völkermord ın Ruanda untersuchte. Die VO  - UN-Generalse-
kretär ofi Annan dem Vorsıtz des rüheren schwedischen Mınisterpräsiden-
ten Ingvar Carlsson eingesetzte Kommissıon kam eiınem verniıchtenden Urteil:
Die Vereinten Natıonen hätten die Möglichkeit gehabt, die Massaker verhin-
dern, selen aber nıcht AaZu bereit BCWESCNH. Annan, der UT eIt des Völkermords
für die UN-Friedensmissionen zuständıg WAaTr, erklärte 1n eıner Stellungnahme
dem Bericht, AB gebe das Versagen der UN:  S® un! bereue CS zutiefst. Er ZOQ dar-
A4US die Konsequenz: „Von allen Aufgaben, die mır als Generalsekretär übertragen
sınd, 1st keıine andere für I'I11Ch wichtiger als JENC, dafür SOTSCIL; da dıe Vereinten
Natıonen nNnıe mehr dabe] dürfen, eıne Zivilbevölkerung VOT Völkermord
un Massengemetzel schützen.“

Am Gedenktag für die Opter VO Ruanda legte Annan 11U eiınen Aktionsplan
7ANDE Verhinderung VO Völkermord VOTL Dieser Aktionsplan basıert auf fünf
Grundsätzen: Prävention VO bewatfneten Konftlikten, Schutz der Zivilbevöl-
kerung, Beendigung der Straflosigkeit, klare un frühzeıtige Warnungen SOWI1e

schnelles un entschlossenes Handeln. Annan kündigte die Eınsetzung eınes
Sonderbeauftragten ADa Verhinderung VO Völkermorden

Damıt steht die Frage umanıtärer Interventionen erneut auf der Agenda der 1N-
ternationalen Politik. Darunter werden VO Sıcherheitsrat der Vereinten Natıonen
beschlossene miliıtärische Einsätze verstanden, schwerwiegende Menschen-
rechtsverletzungen, Völkermord der ethnische Vertreibungen verhindern. Das
ethische, völkerrechtliche un politische Grundproblem, das sıch damıt verbindet,
1STt dıe Anwendung militärischer Gewalt 1im Hoheitsbereich elines anderen Staates

den Wıllen der staatlıchen Autorität des betroffenen Landes. Dahinter steht
die Spannung zwıschen der UN-Charta: die CS verbietet, dıe Souveränıtät eınes
Staates verletzten, un: der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, welche
die Rechte VO  —- Individuen gegenüber staatliıcher Repression schützt:

Als Rahmenordnung für umanıtäre nterventionen bedart 6S eıner Fortentwick-
lung des gegenwartıgen Menschenrechtsschutzsystems un der Errichtung eıner
Weltrechtsordnung mi1t öffentlichen Gewalten, die unparteıusch un: wırksam für
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Recht SOTSCHIL; einzelne Staaten Eın wichtiger Schritt in diese Richtung
wurde MmMIt der Einrichtung des Internationalen Gerichtshofes ABg strafrechtlichen
Aufarbeitung VO systematıschen Menschenrechtsverletzungen, Völkermord un:
Verbrechen die Menschlichkeit ZESELZL. FEın weıterer Schritt könnte 1ın der
Einrichtung eıner globalen Eingreitftruppe dem Kommando der UN beste-
hen, die rascher ıntervenıert, elementare Menschenrechte verletzt werden.

In der Linıe des Aktionsplans VO ofi Annan liegt auch eıne CHE Studie der
Projektgruppe Gerechter Friede der Deutschen Kommıissıon Justıitıa el PAaxX, die sıch
miı1t der Legıtimation VO mıiılitärischen Interventionen Z Schutz der Menschen-
rechte beschäftigt. Die Studie vertrıtt eiın umtassenderes Verständnis VO  = humanıtä-
DBCR Intervention, 1n dem 1n bewaffnetes Eingreiten 11UT die „ultıma fatlo ; das letzte
Miıttel darstellt. Dementsprechend gveht CS ZNEeTrSst die rage, W1€ sıch Gewalt VCI-

meıden aßt Gewaltpräventive Handlungsmöglichkeiten können 1n der Vermuitt-
lungsarbeit zwıischen den Konfliktparteien, aber auch 1n Anreızsystemen der WIrt-
schaftlichen Sanktionen bestehen. ıe Studie schreıibt damıt das Hırtenwort
„Gerechter Friede“ der deutschen Bischöfe AUS dem Jahr 2000 weıter, 1n dem dıe
Aufgabe der Gewaltprävention 1m Zentrum steht. Dabe] geht CS die Schaffung
politischer Instrumente, dıe Gewaltanwendung überflüssig machen. Als politische
Aufgaben dafür benennt die Studıie den Schutz un die Förderung der Menschen-
rechte SOWI1e Programme JT weltweıten Bekämpfung VO  e Armut un!: anderer Er-
scheinungstormen sozıaler, politischer un: ökonomuischer Ungerechtigkeıit.

iıne heıikle Frage 1St die ach den tatsiächlichen politischen Interessen, dıe sıch mı1t
humanıtären Interventionen un! zıvilen Einmischungen verbinden. SO welst die Stu-
die darauf hın, da{ß 1n vielen Krisenregionen 1n der Grundversorgung der Bevölkerung
katastrophale Verhältnisse ex1istieren und dennoch eiıne wırksame Hıiılfe der inter-
natiıonalen Gemeıinnschaft unterbleibt. Der amerıkanısche Politikwissenschaftler John

Mearsheimer vertritt die ebenso realistische w1e nıederschmetternde These, da{ß
moralısche Fragen und Wertorientierungen 1n der ınternationalen Politik praktisch
nıchts zahlen; letztlich vehe E eINZIS die Vergrößerung des eigenen Machtanteils.
So scheinen die USAÄA In ıhrem „Krieg den Terrorısmus“ nıcht mehr bereıt, die
Autoriıtät der UN-Charta un: anderer vöolkerrechtlicher Vertrage akzeptieren.

IIem halt dıe Studıe den zentralen friedensethischen Imperatıv entgehen, ACNt
schlossen eıne praventıve Politik verfolgen, die sıch auf den Eınsatz VO Gewalt
ZSchutz ogrundlegender Menschenrechte möglichst nıcht angewılesen sıeht, weıl
S1€e die Entstehung VO FExtremsıtuationen, die diese Frage auftwerten können, mıt
polıtıschen Mıiıtteln verhindern sucht. Nur 1n dieser Perspektive entgeht die
Diskussion ber Interventionen zugleich der Gefahr, lediglich auf eıne Reviıtalıisıe-
LUNS des ‚gerechten Krıiegs‘ hinauszulaufen, un: ann 1n eınen Rahmen eingefügt
werden, 1n dem S1e der Herausbildung VO Strukturen eines ‚gerechten Friedens‘
auft internatıonaler W1€ auf einzelstaatlicher Ebene dienen vermag.”

Martın Maıer SJ

362


